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Schon der Titel des Buches macht klar: Mayer zeichnet den Menschen anders als
Hobbes nicht als potentiellen Feind seines Mitmenschen. Nach dem Untertitel
handelt es sich um eine »Sozialanthropologie aus kriminologischer Sicht«. Daher
liegt es nahe, Textstellen zu zitieren, die auf Kriminalität Bezug nehmen.[1]

»Daß der Mensch von Natur aus als ζῷον πολιτικόν geneigt ist, unter
gewöhnlichen Lebensbedingungen friedlich mit seinesgleichen in
gesellschaftlichen Gebilden zusammenzuleben, lehrt die überwiegende
Erfahrung. Daß er vermöge einer von der Natur in ihn hineingelegten
Entelechie auch wirklich immer diesen Weg einschlägt und zielstrebig verfolgt,
muß leider verneint werden.« (S. 2252)

»Die Beschränkung des Sozialdranges auf die Gruppe [von der im vorigen
Eintrag die Rede war] entlarvt den Menschen dennoch nicht als aggressiven
Bösewicht.« (S. 64)

Dennoch ist nicht alles reine Harmonie:

» Der Mensch ist zugleich Einzelwesen mit einem sehr starken individuellen
Selbstbehauptungsdrang. Der Selbstbehauptungsdrang nimmt die vitalen, der
Selbsterhaltung dienenden Triebe in seinen Dienst, geht aber über deren Ziele
weit hinaus und macht daher die Erscheinung des menschlichen Egoismus
möglich.« (S. 64)

Aber mit der Feststellung, dass eine Verhaltensweise aus dem Rahmen des sozial
Verträglichen fällt, darf nicht sogleich ein Werturteil verbunden werden. Man soll
Menschen nicht deshalb als defizitär definieren, weil die friedliche Grundstruktur
versagen kann: »Niemand würde es für vernünftig halten, das Auto als die Maschine
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zu definieren, welche Pannen erleidet.« (S. 254) So gibt es denn keinen geborenen
Verbrecher und kein natürliches Verbrechen.

»Es gibt kein empirisches Phänomen ›crimen‹, welches vor und außerhalb der
Steuerungsvorgänge läge. Zwar gibt es soziale Vorgänge, welche Kontrolle und
Steuerung durch die Gesellschaft nahelegen und schließlich zur Einrichtung
des Strafrechtssystems führen. Aber die Strafrechtsnorm ist logisch immer
früher als das crimen, der Strafrichter (die Strafrechtsnorm) immer früher als
der Straftäter. Bevor es den Strafrichter gibt, gibt es nur soziale Vorgänge, die
als Störungen empfunden werden können, nicht müssen.« (S. 4)

»Die meisten Straftäter unterscheiden sich kaum vom Durchschnitt, wohl aber
erleiden sie durch das Erlebnis ihrer Straffälligkeit und das Stigma der
öffentlichen Strafe eine mehr oder weniger schwere psychische Schädigung. …
Das Schema von Schuld und Sühne machte es dem Bürger leichter, den Mann,
der seine Tat gesühnt hatte, eine neue Chance zu geben. Von äußerster
Grausamkeit ist es, das künftige Verhalten des Täters vorausberechnen zu
wollen und im Fall einer negativen Prognose ihn durch Dauerverwahrung zu
eliminieren.« (S. 131)

»Es war eine verhängnisvolle Illusion der älteren Gefängnisreformer, wenn sie
meinten, daß bloße Arbeitsgewöhnung den Menschen sozialisiere, d. h. zum
Sozialverhalten dressiere. Arbeit hilft nur, wenn sie als Erfüllung der
Persönlichkeit erlebt wird.« (S. 155)

»So übertrieben auch die Meinung der sozialistischen Kriminologen war, die
Kriminalität sei eine Folge der Klassenunterschiede, so wahr ist es, daß im
Widerspruch zwischen Gleichheitsbedürfnis und faktischen sozialen
Unterschieden eine der Hauptursachen für soziale und kriminelle Konflikte zu
sehen ist.« (S.165)

Fortsetzung folgt.

[1] Alle Zitate aus Hellmuth Mayer, Die gesellige Natur des Menschen, 1977.
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